Sehr geehrte Damen und Herren des Parlaments der Deutschsprachigen Gemeinschaft,

wir, die drei Jugendzentren der Großgemeinde Raeren, möchten uns für die Möglichkeit bedanken, Ihnen auf direktem Wege unsere Sichtweise zum neuen Jugenddekret darzulegen.

1. Anlass

Die Zielgruppe der Jugendarbeit ist heutzutage extrem schnelllebig. Daher unterliegt die Jugendarbeit den sich ständig wechselnden Bedürfnissen der Jugendlichen. 

Außerdem ist es für uns unerlässlich, schnell auf Probleme, Strömungen oder wechselndes Publikum reagieren und eingehen zu können. Dies ist nur möglich, wenn Beschlüsse auf kurzem und direktem Weg gefasst werden können.

Ebenso ein Ziel der drei Jugendzentren ist es, den Jugendlichen eine offene Tür zu bieten und ihnen einen Freiraum zu lassen, indem sie sich selbst entfalten können. Das bedeutet, Mit- und Selbstbestimmung sowie Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.   

Wir denken, dass dies durch das neue Jugenddekret nicht mehr möglich sein wird.

Zentrale Kritikpunkte, auf die wir gleich noch genauer eingehen werden sind:

· die zu gründende Träger-V.o.G, für die wir nach wie vor keine Notwendigkeit sehen, 

· die vom Jugendarbeiter zu erstellende Sozialraumanalyse,

· die neuen Instrumente Konzept, Leistungsauftrag und Begleitausschuss,

· die staatlichen Instanzen bekommen in der Jugendarbeit zu viel Einfluss.

In den drei Jugendzentren Raeren, Eynatten und Hauset haben sich die vorhandenen Strukturen ständig entwickelt und die Beteiligten waren stets darauf bedacht, ihre Arbeit auf den aktuellen Stand zu bringen, sei es im Verwaltungsbereich oder in den jugendspezifischen Themen.

Seit langem arbeiten wir mit den anderen Zentren in der Gemeinde bzw. in der DG zusammen. (z.B. Anti-Drogen Kampagne, Fahrsicherheitstraining, Mädchen- und Jungentag, Begleitung des Kinderrats, usw.)

In unseren autonom verwalteten Zentren haben die Jugendlichen die Möglichkeit, sich  auf verschiedene Art und Weise in die täglichen Geschehnisse zu integrieren. 

Zum einen, die Teilnahme an den verschiedenen  Angeboten und der Besuch des Offenen Bereichs. Auf der anderen Seite, sich ehrenamtlich mit Unterstützung der professionellen Fachkräfte in die einzelnen Projekte der Jugendarbeit mit einzubinden. 

Dies ist ein Prozess des Lernens fürs Leben. Die gewonnenen Erfahrungen werden später von den Jugendlichen im Jugendheim oder in anderen Organisationen und Vereinen angewandt. Ebenso fördern sie die tägliche Alltagsbewältigung und können zu einem politischen, demokratischen Bewusstsein beitragen. 2 Raerener Ex-VWRler sitzen im PDG.

Wir behaupten, dass in unseren Jugendzentren seit Jahrzehnten engagierte, nachhaltige und für jede Person zugängliche Jugendarbeit geleistet wird.

Deshalb ist es für uns nicht nachvollziehbar, wie dieses jahrelang nachhaltige Engagement als unzureichend abgetan wird und die erarbeiteten, individuellen Strukturen ins Abseits gedrängt werden.

Für alle Jugendzentren oder Initiativen, die nicht auf alte Strukturen zurückgreifen können oder nur ungenügenden Rückhalt in der Gemeinde haben, ist das neue Jugenddekret ein ideales Instrument, um ein solches Defizit aufzufangen.

Da bei den autonomen Jugendzentren solche Mängel nicht bestehen, sehen wir in folgenden Punkten des Jugenddekretes eine Beeinträchtigung unserer Jugendarbeit.

2.  Kritik am aktuellen Dekretentwurf zur Förderung der Jugendarbeit

2.1.  Kapitel 2, Abschnitt 1, Artikel 5, § 2: Schwerpunkte der Jugendarbeit sind

Wir möchten, dass diesem Paragraphen ein weiterer Punkt hinzugefügt wird:

„offener Treff unter professioneller oder ehrenamtlicher Begleitung der Jugendlichen  ungeachtet ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihres sozialen Standes oder Ihrer geschlechterspezifischen Orientierung“

Denn gerade in der Offenen Jugendarbeit ist das unverbindliche Aufeinandertreffen von Jugendlichen die Basis für ein späteres Engagement. Da der offene Treff in den meisten Jugendzentren seit jeher ein wichtiger Bestandteil ihrer Jugendarbeit ist, halten wir es für mehr als angebracht, diesen Punkt in das Dekret aufzunehmen.  

2.2.  Kap. 2, Abs. 4, Art. 23: Sozialraumanalyse

Bei der Verpflichtung der DG, eine Sozialraumanalyse nach vorgeschriebenem Muster in jeder Gemeinde durchführen zu lassen, bemängeln wir:

· einen großen Zeitaufwand der hauptamtlichen Jugendarbeiter durch Versammlungen, Begehungen und Dokumentationen. Dadurch geht wertvolle Zeit für die Jugendarbeit verloren.

· Eine solche Sozialraumanalyse sollte von unabhängigen Fachleuten durchgeführt werden.

Da die Lebenswelt der Jugendlichen sich nicht mehr ausschließlich auf die eigene Gemeinde beschränkt, schlagen wir vor:

· die geplante Sozialraumanalyse nicht pro Gemeinde, sondern eine Analyse im Norden und eine im Süden der DG von einem unabhängigen Institut durchführen zu lassen.

Eine solche Studie könnte in unseren Augen eine Unterstützung für die offene Jugendarbeit sein.

2.3. Kap. 2, Abs. 4, Art. 24: Konzept

Das neue Dekret sieht vor, dass die Träger der Offenen Jugendarbeit jeder Gemeinde, basierend auf dem Strategieplan und der Sozialraumanalyse, ein Konzept für die Offene Jugendarbeit verfassen. Da der Strategieplan immer für eine gesamte Legislaturperiode erstellt wird, gilt das Konzept für 5 Jahre. 

Das ist in der Jugendarbeit ein viel zu langer Zeitraum für konkrete Festlegungen, da sich die Bedürfnisse, Interessen und die Lebenswelt der Jugendlichen sehr schnell ändern. Die Jugendlichen leben vor allem in ihrer Freizeit im Hier und Jetzt.

Um entsprechend auf diese Veränderungen reagieren zu können, müsste dieses Konzept extremst vage formuliert werden, so dass man dieses Vorhaben als Ganzes in Frage stellen muss.

2.4. Kap. 2, Abs. 4, Art. 26: Leistungsauftrag

· §1 „Die Förderung der Offenen Jugendarbeit auf Gemeindeebene erfolgt mittels eines Leistungsauftrags. Vertragspartner sind die Regierung, die Gemeinde, der Träger der Offenen Jugendarbeit und gegebenenfalls das Jugendbüro der Deutschsprachigen Gemeinschaft.“

Wir möchten das in diesem Satz „der Träger“ durch „die Träger“ ersetzt wird, da wir für ein Modell sind, in dem mehrere Träger pro Gemeinde möglich sind und nicht nur einer, wie es die Regierung vorsieht. Ein Dachverband bedeutet einen erheblichen Mehraufwand für das Ehrenamt.

· Da ein solcher Leistungsauftrag für 5 Jahre gültig sein soll und wesentlich von der durchgeführten Sozialraumanalyse und dem Strategieplan der Regierung abhängt, sehen wir uns nicht mehr in der Lage, professionelle und zeitgemäße Jugendarbeit zu leisten.

Zudem kommt noch der Artikel 24, der besagt: „die Regierung kann die Form, die Verfahrensweise und ergänzende Inhalte des zu erstellenden Konzepts festlegen“! 

Dies kommt unserer Meinung nach, einer Verstaatlichung gleich und ist zudem eine Misstrauenserklärung an alle freien Träger. Hier hält sich die Regierung zudem ein Vetorecht ein, mit welchem wir nicht einverstanden sind.

An dieser Stelle möchten wir auch auf den Vermerk im Gutachten des Staatsrates 49.386/3 verweisen. Hier steht in Punkt 5: „Außerdem muss zwischen dem im öffentlichen Interesse auferlegten Forderungen und dem verfolgten Ziele – die Qualität der Jugendarbeit garantieren - eine angemessene Verhältnismäßigkeit stehen. Diese Forderungen dürfen also nicht weiter gehen, als es notwendig ist, um dieses Ziel zu erreichen.“

Wir weisen auf das Gutachten des RdJ vom 13.06.2011 hin, welches zustimmt 

Außerdem unterstützt der Raerener Gemeinderatsbeschluss vom 26.05.2011 unseren Forderungskatalog einstimmig.

Wir fordern, dass der Gesetzgeber einen Rahmen schafft, in dem die Träger ihre Arbeit eigenverantwortlich nach den Bedürfnissen der Jugendlichen gestalten.

2.5  Kap. 2, Abs. 4, Art. 27: Begleitausschuss

Wir möchten, dass Artikel 27 gestrichen und durch den Artikel 11 - Wirksamkeitsdialog aus dem Abschnitt Jugendorganisationen in angepasster Form ersetzt wird.

Das geplante Jugenddekret regelt nicht nur die Arbeitsweise der hauptamtlichen Jugendarbeiter, sondern greift ebenso massiv in die Arbeit der Ehrenamtlichen ein. Dadurch sehen wir die Demokratie und die Selbstbestimmung der einzelnen Individuen in der DG gefährdet!

Wir sind überzeugt, dass der Wirksamkeitsdialog ein besseres Instrument zur Zusammenarbeit zwischen der Regierung und den Jugendzentren ist.

2.6. Kapitel 2, Abschnitt4, Artikel 28 : Zuschuss

Als positive Veränderung im aktuellen Dekretentwurf bewerten wir, dass der Vorschlag der Gemeinde und der Jugendheime aus Raeren zur Finanzierung der Offenen Jugendarbeit übernommen wurde. Die Kategorien werden jetzt nicht mehr auf Basis der Anzahl Bewohner, sondern auf Basis der Anzahl Jugendlicher berechnet. Auch werden die Standorte in der Bezuschussungsberechnung berücksichtigt, sodass in Raeren der ursprünglich geplante erhebliche Verlust im Funktionszuschuss für die drei Standorte reduziert wurde.

Wir verstehen nicht die Tatsache, dass die Aussage der Ministerin Weykmans (Siehe Protokoll vom 06.07.2011), dass jedes Jugendheim weiterhin Arbeitgeber sein kann, in der letzten Fassung des überarbeiteten Dekretes völlig gegensätzlich formuliert ist:

In Artikel 28 Absatz 2 heißt es: „der Arbeitgeber ist entweder die jeweilige Gemeinde, der Träger der Offenen Jugendarbeit der jeweiligen Gemeinde oder das Jugendbüro der DG“

In den Erklärungen zu Artikel 28 ist zudem vermerkt: 

„um eine effektive und flächendeckende Offene Jugendarbeit in jeder Gemeinde zu fördern, müssen alle Jugendarbeiter der Offenen Jugendarbeit die in ein und derselben Gemeinde tätig sind, beim gleichen Arbeitgeber eingestellt sein“

3. Schlussfolgerung

Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass die drei Jugendzentren der Gemeinde Raeren, bzw. jede einzelne V.o.G., weiterhin anerkannte und eigenständige Jugendzentren bleiben möchten. Dies beinhaltet die Arbeitgeberfunktion und die uneingeschränkte Autonomie in Form der Gestaltung der Jugendarbeit. Da eine übergeordnete Träger-V.o.G. für uns nur ein Zusatz von administrativem und bis dato noch ungeklärtem rechtlichem Aufwand bedeutet, lehnen wir diese ab.

Mit dem neuen Jugenddekret wird nicht „mehr“ Qualität erreicht, sondern eine flächendeckende Jugendarbeit mit sehr viel Einfluss der Regierung und des Ministeriums bewirkt. Jeder kann versuchen die Jugendarbeit zu steuern, aber nur mit dem Bewusstsein, dass nichts schnelllebiger ist als die Jugend. 

Damit dies auch in Zukunft so bleibt, möchten wir hier offiziell verkünden, dass die Jugendzentren Hauset, Eynatten und Raeren BEREIT, GEWILLT UND IN DER LAGE sind, ihre bisherige Rolle als eigenständige Jugendzentren wahrzunehmen.

Jugendheim Raeren: Bericherstatter Peter Weynand

Jugendtreff Inside Eynatten: Berichterstatter  Dieter Scheiff

Jugendheim Hauset: Berichterstatter  Andre Britz

